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Für die erfolgreiche Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen ist eine 
koordinierte und verbindliche Zusammenarbeit der Leistungserbringenden 
wichtig. In der Integrierten Suchtbehandlung Aargau (ISBA)1 arbeiten Einrich-
tungen der Suchttherapie und Suchtberatung zusammen, um Betroffenen und 
ihren Angehörigen einen niederschwelligen und unkomplizierten Zugang zu 
einer integrierten Behandlung zu ermöglichen. Voraussetzungen für ein gelin-
gendes Zusammenwirken sind eine regelmässige Kommunikation, eine hilf-
reiche Kooperationskultur, aber auch eine gesicherte Finanzierung der nötigen 
Schnittstellenarbeit.

Integrierte Suchtbehandlung 
Aargau – Miteinander statt Neben-
einander
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Einleitung 
Die Behandlung (Therapie und Bera-
tung) von Abhängigkeitserkrankungen 
ist neben der Prävention, der Schadens-
minderung und der Regulierung eine 
der elementaren Säulen der Schweizer 
Suchtpolitik  (BAG 2015).

Vor fast einem Jahrzehnt widmete 
sich das Suchtmagazin dem Thema Ko-
operation in der Behandlung von Abhän-
gigkeitserkrankungen. Petra Baumberger 
und Marcel Krebs (2015: 3) betonen im 
Editorial dieser Ausgabe, dass für eine 
erfolgreiche Behandlung «eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Akteu-

lich ist, weiterhin Optimierungsbedarf 
bei der interprofessionellen und inter-
institutionellen Zusammenarbeit. Sucht-
versorgung und -hilfe sei eine interdis-
ziplinäre Querschnittsaufgabe und «um 
eine effektive Behandlung zu ermögli-
chen, sollten medizinisch-psychiatrisch 
ausgerichtete Leistungserbringende mit 
Leistungserbringenden aus dem psycho-
sozialen und sozialarbeiterischen Be-
reich in gut koordinierten Netzwerken 
eng zusammenarbeiten, inklusive ver-
bindlicher Kooperationsvereinbarungen 
und -verträge». Die Integrierte Suchtbe-
handlung Aargau (ISBA) ist ein solches, 

rInnen des Suchthilfesystems und den 
VertreterInnen angrenzender Gesund-
heits-, Versorgungs- und Lebensbereiche 
notwendig ist.» Sie weisen zudem darauf 
hin, dass in Bezug auf diese Koopera-
tion ein beträchtliches Optimierungs-
potenzial besteht. In derselben Ausgabe 
plädieren Toni Berthel und Kolleginnen 
(2015) für eine integrierte Zusammenar-
beit in der Suchthilfe. Acht Jahre später 
sieht die Eidgenössische Kommission für 
Fragen zu Sucht und Prävention nicht-
übertragbarer Krankheiten (EKSN 2023: 
3), welche für die Weiterentwicklung der 
nationalen Strategie Sucht verantwort-
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seit 2018 bestehendes, koordiniertes 
Netzwerk. Der nachfolgende Artikel ba-
siert u. a. auf den Praxiserfahrungen der 
Autor:innen. 

Entstehungsgeschichte
Im Zuge der Festsetzung der Nationa-
len Strategie Sucht und eines zuneh-
menden Kostendrucks stand Mitte der 
2010er-Jahre zuerst eine Integration 
der ambulanten Suchtberatungsstellen 
in die Psychiatrischen Dienste Aargau 
AG (PDAG)2 zur Disposition. Nach vor-
bereitenden Gesprächen, Pilotprojekten 
und einem politischen Vorstoss wurde 
jedoch entschieden, dass Menschen mit 
einer Abhängigkeitserkrankung und auch 
ihre Angehörigen weiterhin von einem 
niederschwelligen, durchlässigen Sucht-
hilfesystem mit unterschiedlichen Fi-
nanzierungsmodellen proûtieren können 
sollten. 

Nach längerer Planungszeit konnte 
2018 die ISBA implementiert werden. 
An ihr sind zwei suchtmedizinische Ein-
richtungen (PDAG und Klinik im Hasel 
AG [KIH]3) und zwei Einrichtungen aus 
der Suchtberatung (Aargauische Stiftung 
Suchthilfe ags [Suchtberatung ags]4 und 
die Suchtberatung des Beratungszent-
rum Bezirk Baden [BZBplus]5) beteiligt. 
Das Angebot der suchtmedizinischen 
Einrichtungen umfasst Behandlungen im 
ambulanten, tagesklinischen und statio-
nären Setting. Die Suchtberatungsstellen 
mit ihren acht dezentralen Standorten 
leisten kostenlose psychosoziale und all-
tagsnahe Suchtberatung für Betroffene 
und Angehörige. Die vier Kooperations-
partner:innen setzen den Auftrag des 
Kantons Aargau zur interdisziplinären 
und interinstitutionellen Zusammen-
arbeit in der ambulanten Suchthilfe um. 
Sie informieren, begleiten, beraten Men-
schen mit Abhängigkeitserkrankungen 
und ihre Angehörigen und bieten Thera-
pien für Betroffene an. Die Grundlagen 
der Zusammenarbeit wurden in einer 
Kooperationsvereinbarung festgehalten. 
In einer Übergangsphase wurde zu Be-
ginn der ISBA «Verbindungspersonen» 
sowohl in der Suchtberatung als auch in 
der Suchttherapie/-medizin angestellt. 

Die ambulanten Suchtberatungen 
sind über öffentliche Gelder vom Kanton 
Aargau objektûnanziert. Die ambulanten 
Suchtbehandlungen der Kliniken sind 

von der obligatorischen Krankenversi-
cherung subjektûnanziert.

Mit der Gründung der ISBA wurden 
die sogenannten Bezirksgrenzen auf-
gehoben: Während Personen vorher 
verpüichtet waren, das Angebot an und 
in der Nähe ihres Wohnortes zu nutzen, 
können sie nun frei wählen. Eine integ-
rierte Versorgung mit Behandlungen und 
Beratungen aus «einer Hand» ist seither 
an den Standorten Aarau, Baden, Brugg 
und Lenzburg möglich. Weitere Sucht-
beratungsstellen beûnden sich in Rhein-
felden, Zoûngen, Döttingen und Wohlen. 
Damit wurden Strukturen für ein wohn-
ortnahes, multidisziplinäres und profes-
sionelles Suchthilfesystem im Kanton 
Aargau geschaffen. Diese schweizweit 
einzigartige, kantonal üächendeckende 
Kooperation ermöglicht zugleich Nieder-
schwelligkeit als auch dezentrale Leis-
tungserbringung.

Integrierte Suchtberatung Aargau 
(ISBA)
Die Grundlage der ISBA, welche auch 
in der Kooperationsvereinbarung fest-
gehalten ist, ist das Verständnis von 
Abhängigkeitserkrankungen als bio-psy-
cho-sozialem Phänomen. Dies zeigt 
sich als eine vielschichtige, oft länger 
andauernde Problematik mit individu-
ellen, familiären und gesellschaftlichen 
Aspekten. Sowohl biologische (indivi-
duelle Veranlagungen), psychologische 
(z. B. Persönlichkeit, Selbstwirksamkeit, 
Erfahrungen) als auch soziale (Umfeld, 
Lebenssituation, kulturelle Einüüsse) 
Faktoren werden als wirksam in der Ent-
stehung und Aufrechterhaltung von Ab-
hängigkeitserkrankungen angesehen (Eg-
ger 2015; FHNW et al. 2024; Skewes & 
Gonzalez 2013; Tretter 2019). Aber auch 
die Auswirkungen der Erkrankung sind 
auf allen drei Ebenen zu beobachten. 
Demzufolge sollten alle drei Perspek-
tiven in die Behandlung von Abhängig-
keitserkrankungen einbezogen werden. 
Oftmals sind sowohl medizinische als 
auch psychotherapeutische und psycho-
soziale Behandlungsmassnahmen für die 
Beeinüussung oder Behebung des Sucht-
geschehens unverzichtbar und diese be-
dingen sich in ihrer Wirksamkeit.

Im Rahmen der ISBA wurden im 
Kanton Aargau integrierte Versorgungs-
strukturen mit einer stärkeren institu-

tionellen Zusammenarbeit und interdis-
ziplinären Vernetzung geschaffen. Diese 
Strukturen ermöglichen eine noch stär-
kere Ausrichtung auf die individuellen 
Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen. Die persönliche Autonomie 
der hilfesuchenden Menschen wird dabei 
respektiert.

Die beteiligten Fachpersonen aus den 
Bereichen Medizin, Psychologie, Püege 
und Soziale Arbeit sind in verschiedenen 
Systemen/Berufsausbildungen soziali-
siert. Dadurch treffen unterschiedliche 
Perspektiven, Denk- und Vorgehenswei-
sen in der ISBA aufeinander. Aus diesem 
Grund ûndet einerseits ein regelmässi-
ger Austausch zwischen den Beteiligten 
über Prozesse und strategische Möglich-
keiten statt. Andererseits wird eine ge-
teilte Kooperationskultur kultiviert.

Kommunikation

Im Rahmen der ISBA wurden verschie-
dene Austauschgefässe etabliert, in 
denen Vertreter:innen der beteiligten 
Einrichtungen über relevante Entwick-
lungen in ihren Institutionen informie-
ren und Anliegen der Zusammenarbeit 
klären und diskutieren. So trifft sich 
die strategische Leitung (Chefärzte 
und Chefärztinnen PDAG und KIH, Ge-
schäftsführer:innen Suchthilfe ags und 
BZBplus, Vertreter:in des Departements 
für Gesundheit und Soziales, Fachstelle 
Sucht) der ISBA jährlich zwei Mal, um 
strategisch relevante Fragen der Koope-
ration zu diskutieren. Auch erfolgt dort 
eine Berichterstattung der operativen 
Ebene.

Die Vertreter:innen der operativen 
Ebene treffen sich jährlich vier Mal, um 
operativ relevante Fragestellungen zu 
besprechen und zu entscheiden. Die Er-
gebnisse werden durch die Beteiligten 
an die Mitarbeitenden ihrer jeweiligen 
Institutionen weitergegeben. 

Um die Kooperation lebendig zu 
halten und gemeinsame Haltungen wei-
terzutragen, ist es wichtig, dass ein fach-
licher Austausch zwischen den mit den 
Klient:innen direkt arbeitenden Fach-
personen stattûnden kann. Neue Mit-
arbeitende der beteiligten Einrichtungen 
werden möglichst schnell mit den, am 
selben Ort tätigen, Mitarbeitenden der 
anderen Einrichtung vernetzt. Ziel ist es, 
die Aufgaben und Angebote der jeweils 
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anderen Organisation kennenzulernen 
und sich wechselseitig mit den Vorge-
hensweisen in der Behandlung vertraut 
zu machen.

Gemeinsame Intervisionen der Fach-
personen aus Suchtbehandlung und -be-
ratung unterstützen durch gegenseitige 
Information, durch Vermittlung von 
Fachwissen und durch den Austausch 
über die Behandlung und Beratung ge-
meinsamer Klient:innen die Stärkung 
einer gemeinsamen Haltung. Auch sind 
Mitarbeitende an Fachvorträge und Wei-
terbildungen der anderen Einrichtungen 
eingeladen. 

Die Kooperationspartnerinnen tre-
ten regelmässig bei Veranstaltungen 
gemeinsam auf oder organisieren Fort-
bildungsveranstaltungen, zum Beispiel 
im Rahmen der Aktionstage psychische 
Gesundheit des Kantons Aargau oder für 
Ärzte und Ärztinnen sowie für Apothe-
ker:innen.

Kooperationskultur

Damit die ISBA ein lebendiger, vor allem 
aber für die Klient:innen nutzbringender 
Verbund sein kann, wird auf eine ge-
meinsame Kooperationskultur ein be-
sonderer Fokus gelegt. Eine wichtige Vo-
raussetzung dafür ist, dass fachliche und 
strukturelle Unterschiede wertgeschätzt 
und als Entwicklungschancen gesehen 
werden und diese von den verschiede-
nen Fachgebieten in der Kooperation als 
gleichwertig anerkannt und respektiert 
werden. Offenheit für Veränderungen, 
gegenseitige Transparenz, kooperative 
Entscheidungsûndung, Flexibilität und, 
wie oben beschrieben, regelmässige Re-
üexion auf Leitungs- und Fachebene sind 
wichtige Bestandteile einer förderlichen 
Kooperationskultur.

Ziele und Vorteile der Kooperation
Mit der ISBA hat sich im Kanton Aargau 
ein wohnortnahes, multidisziplinäres 
und professionelles Suchthilfesystem 
entwickelt. Die Vernetzung der Koopera-
tionspartner:innen erfolgt wohnortnah. 
Durch die dezentrale Lage der Stellen 
ist der Zugang zum Angebot schnell und 
unkompliziert möglich: Für 90 % der 
Klient:innen ist ein Ambulatorium/eine 
Suchtberatungsstelle innerhalb von 30 
Minuten mit dem öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar. Zuweisungen zwi-

schen den Kooperationspartner:innen 
erfolgen durch ein gutes Schnittstellen-
management und einen formalisierten 
Zuweisungsprozess rascher und rele-
vante Informationen können unkom-
plizierter weitergegeben werden. Durch 
gemeinsame Auftragsklärungsgespräche 
zwischen den Klient:innen und den be-
teiligten Fachpersonen aus den beiden 
Bereichen werden Behandlungsüber-
gänge, bekanntermassen ein vulnerabler 
Moment in Behandlungspfaden, erleich-
tert. Insbesondere die Mitarbeitenden 
der Suchtberatung können hier eine 
koordinierende, übergeordnete Rolle 
ein- und bei Indikation systemische Fall-
führungen übernehmen.

Im Rahmen der ISBA-Kooperation 
schärften die beteiligten Einrichtungen 
ihr Angebotsproûl, indem die jeweiligen 
Angebote aufeinander abgestimmt und 
Doppelspurigkeiten verringert wurden. 
Auch Behandlungslücken wurden schnel-
ler sichtbar und konnten teilweise schon 
behoben werden. 

Durch ein gemeinsames Verständ-
nis von Abhängigkeitserkrankungen und 
deren Behandlung erleben Klient:innen 
eine Kontinuität zwischen den genutzten 
Konzepten und Erklärungsmodellen. 
Ausserdem ermöglicht die ISBA den Ko-
operationspartner:innen, sich aufeinan-
der abgestimmt gemeinsam in der Sucht-
politik zu engagieren. Schlussendlich 
können mit integrierten Versorgungs-
konzepten wie der ISBA, die dem Ziel 
«ambulant vor stationär» folgen, statio-
näre Behandlungen reduziert werden. 

Die Notwendigkeit einer integrierten 
Versorgung durch verschiedene Profes-
sionen konnte für den Kanton Aargau 
durch eine im Rahmen der ISBA durch-
geführte Studie unterstrichen werden 
(Salas et al. 2023). In dieser Studie 
wurde in den suchtmedizinischen Ambu-
latorien und den Suchtberatungsstellen 
der ISBA untersucht, wie viele Personen 
eine Belastung zeigten, die in die Zu-
ständigkeit der anderen Fachdisziplin 
fällt. In den Ambulatorien der PDAG und 
der KIH wurden mit einem Kurzassess-
ment zur Indikation der psychosozialen 
Suchtberatung – KAPS (Sommerfeld et 
al. 2010) die psychosozialen Bedarfe der 
Klient:innen erfasst. Die Brief-Symptom-
Checklist – BSCL (Franke 2017), ein 
Fragebogen zur Erfassung psychischer 

Symptome, wurde in den Einrichtungen 
der Suchtberatung zur Erhebung der 
psychiatrisch-psychotherapeutischen Be-
darfe eingesetzt. 55 % der befragten6 Kli-
ent:innen der Suchtberatung wiesen eine 
klinisch auffällige psychische Belastung 
auf. Von diesen befanden sich zum Zeit-
punkt der Befragung jedoch nur 23.1 % in 
psychiatrischer/psychotherapeutischer 
Behandlung. Auf der anderen Seite wa-
ren mehr als die Hälfte der befragten 
Patient:innen der suchtmedizinischen 
Ambulatorien mit grösseren sozialen 
Problemen konfrontiert, insbesondere 
in den Bereichen Finanzen, Beschäfti-
gung und Alltagsgestaltung. Von diesen 
erhielten zum Zeitpunkt der Befragung 
wiederum nur 24.7 % eine psychosoziale 
Begleitung. Der Einsatz standardisierter 
Messinstrumenten und eine weitere Sen-
sibilisierung der ISBA-Mitarbeitenden 
können hier dazu beitragen, dass fach-
fremde Bedarfe schneller erkannt und 
die Klient:innen über das zusätzliche 
Behandlungsangebot in den ISBA-Ein-
richtungen informiert und zur Nutzung 
motiviert werden. Die Ergebnisse weisen 
darauf hin, dass diese Bedarfe teilweise 
über die hinausgehen, mit denen sich 
Suchttherapie und -beratung befassen. 
Kooperationen über den Suchtbereich 
hinaus sind hier sinnvoll.

Gemeinsame Klient:innenarbeit
Die durch die ISBA geförderte ge-
meinsame Klient:innenarbeit ûndet 
zu verschiedenen Zeitpunkten im Be-
handlungsprozess statt. So werden die 
Angebote der unterschiedlichen Einrich-
tungen den Klient:innen in der Einzel-
beratung und -therapie vorgestellt. Auch 
über die oben berichtete Studie hinaus 
wird der psychiatrisch-psychotherapeu-
tische Bedarf bei Klient:innen der Sucht-
beratung mittels BSCL erhoben und der 
psychosoziale Bedarf bei Klient:innen 
der Suchttherapie mittels KAPS. An ei-
nigen Orten werden gemeinsame Grup-
penangebote durchgeführt. 

Der Hauptfokus der gemeinsamen 
Klient:innenarbeit ist die gemeinsame 
Begleitung von Menschen mit Abhängig-
keitserkrankungen.

Im vergangenen Jahr wurden im 
Rahmen der ISBA 67 Personen von den 
suchtberaterischen Einrichtungen an die 
suchtmedizinischen Einrichtungen und 
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81 Personen von den suchtmedizinischen 
Einrichtungen an die suchtberaterischen 
Einrichtungen zugewiesen. Für die Zu-
weisung werden gemeinsame Formulare 
genutzt. Wenn möglich, ûnden zu Be-
ginn der interdisziplinären Begleitung 
gemeinsame Auftragsklärungsgespräche 
mit der Klient:in und den verantwort-
lichen Personen aus den beiden Institu-
tionen statt. In diesen Gesprächen wird 
offen besprochen und vereinbart, bei 
welchen Anliegen die suchttherapeuti-
sche und wo die suchtberaterische Fach-
person jeweils unterstützend tätig wer-
den kann. Mit dem Einverständnis der 
Klient:in erfolgt ein Austausch zwischen 
den Fachpersonen. Im Laufe der gemein-
samen Begleitung können sich die Fach-
personen absprechen und einander über 
den Begleitungsprozess informieren, 
ohne dass die Klient:in anwesend ist. Bei 
einem konkreten Kontaktwunsch wird 
jedoch in der Regel das Einverständnis 
der Klient:in eingeholt. Regelmässige 
Standortgespräche unterstützen dabei, 
sich gemeinsam mit mit der Klient:in 
über das Erreichte und das weitere Vor-
gehen zu verständigen.

Wie die Zusammenarbeit zwischen 
suchtmedizinischen und suchtberateri-
schen Einrichtungen konkret aussieht, 
wird im Folgenden anhand von zwei ano-
nymisierten Praxisbeispielen aufgezeigt.

Zuweisung Suchttherapie/-medizin 

an Suchtberatung

Frau Müller, 47 Jahre alt, Sekretärin, 
langjährige Konsumentin von Alkohol 
und Benzodiazepine mit einer Persön-
lichkeitsstörung. Nach einer Scheidung 
folgte eine neunmonatige Phase mit 
mehreren stationären Aufenthalten. Die 
Übernahme in das ambulante Setting der 
PDAG erfolgte mit dem Ziel, den Hospi-
talismus zu beenden und eine Stabilisie-
rung der Lebenssituation zu erreichen. 

Es gelang, die Patientin schrittweise 
in das ambulante Setting zu integrieren 
und ihre Selbstständigkeit zu fördern. 
Hürden bestanden ausserdem im sozial-
psychiatrischen Bereich. Sie hatte einen 
Bussgeldbescheid nicht geöffnet, was zu 
einer drohenden Haftstrafe führte. 

Um dieses Problem zu lösen, wurde 
eine Zusammenarbeit mit der Sucht-
beratung ags gesucht. Dabei konnte 

eine Fristerstreckung der ausstehenden 
Zahlung erreicht und die Haftstrafe ver-
mieden werden, was zu einer deutlichen 
Entlastung der Klientin führte. Zudem 
konnte bei der Wohnungssuche seitens 
der Suchtberatung Unterstützung ange-
boten werden, sodass der Druck seitens 
der Sozialbehörde geringer wurde. Durch 
die deutliche Entspannung der existen-
ziellen Themen konnte in der Folge die 
ambulante Psychotherapie besser greifen 
und eine geschützte Tagesstruktur auf-
gebaut werden. 

Zuweisung Suchtberatung an Sucht-

therapie/-medizin

Herr Meier, 36 Jahre alt, Technischer 
Kaufmann, konsumierte seit vielen 
Jahren regelmässig Alkohol und Can-
nabis. Durch eine Scheidung geriet er 
in ûnanzielle Schwierigkeiten. Er lebte 
nun mit seiner neuen Lebenspartnerin 
zusammen. Der Arbeitsdruck im Betrieb 
und die knappen Finanzen führten zu er-
höhtem psychischem Stress. 

Er meldete sich während der Corona-
Pandemie bei der Suchtberatungsstelle 
in Brugg. Die Ziele der Behandlung 
waren Konsumreduktion sowie das Er-
lernen von Methoden zur wirksamen 
Stressbewältigung. 

Die Situation stabilisierte sich nicht 
zuletzt dank eines Stellenwechsels.

Zwei Jahre später meldete sich Herr 
Meier erneut bei der Suchtberatungs-
stelle in Brugg.

Er war schwer rückfällig geworden 
und hatte wie in den Jahren zuvor seine 
Arbeitsstelle verloren. In der Brief-Sym-
ptom-Checklist wurden hohe Werte in 
den Bereichen Zwang, Aggression und 
Depression festgestellt. Herr Meier hatte 
sich bisher ablehnend gegenüber sucht-
medizinischer Unterstützung gezeigt. 
Die räumliche Nähe (gleiches Gebäude) 
und der enge Kontakt zur PDAG erleich-
terten die Motivationsarbeit. Schliesslich 
war Herr Meier für eine suchtmedizini-
sche und psychotherapeutische Behand-
lung zu gewinnen und eine Zuweisung 
zur PDAG wurde gemacht. In der Über-
gabephase konnte die Suchtberatung 
den Klienten so lange begleiten, bis die 
therapeutische Beziehung zum Psycho-
therapeuten gefestigt war. 

Herausforderungen
Abhängigkeitserkrankungen haben 
oftmals einen langjährigen Verlauf. Sie 
können zu vielfältigen, meist grösseren 
sozialen Problemen wie Isolation oder 
Arbeitslosigkeit führen. Menschen, die 
an Abhängigkeitserkrankungen leiden, 
benötigen deshalb eine koordinierte und 
langfristige Begleitung. Dies möchte die 
ISBA leisten. Jedoch wird dies mehr und 
mehr durch eine zunehmende Subjekt-
ûnanzierung (Leistungen für Klient:in-
nen) und eine abnehmende Finanzie-
rung von Strukturen und Einrichtungen 
erschwert. Die oben beschriebene und 
für die Betroffenen und ihre Angehöri-
gen notwendige Vernetzungsarbeit wird 
durch die ärztlichen und psychologisch-
psychotherapeutischen Leistungskata-
loge Tarmed und PsyTar nicht ausrei-
chend abgegolten. Die EKSN (2023: 9) 
empûehlt, dass «bei Tarifberechnungen 
und -verhandlungen sichergestellt 
werden [sollte], dass im Rahmen der 
Subjektûnanzierung auch die Schnitt-
stellenarbeit zwischen den Angeboten 
abgedeckt wird» und dass «gewährleistet 
werden [sollte], dass wichtige Leistun-
gen, die nicht direkt an den Klient:innen 
oder Patient:innen erbracht werden, wei-
terhin kostendeckend sind.» Eine erste 
und dauerhafte Herausforderung eines 
integrierten Versorgungssystems ist da-
her die Finanzierung der angebotenen 
Dienstleistungen. Eine weitere, meist 
punktuell auftretende Herausforderung 
ist die Kooperation der Akteur:innen 
selbst. Die unterschiedliche Sozialisation 
und der volle Arbeitsalltag der Koopera-
tionspartner:innen erfordern eine stetige 
Anstrengung, um eine gemeinsame Spra-
che und Haltung entwickeln zu können. 
Zudem braucht es Zeit für Vernetzung 
und regelmässigen Austausch sowie Fall-
besprechungen. Auch die Akzeptanz von 
Differenzen, die nie ganz ausgeräumt 
werden können, muss durch Transpa-
renz, gegenseitiges Verständnis und mit 
Respekt gemeinsam gelebt werden.

Zusammenfassung
Anhand der Kooperationsgemeinschaft 
ISBA wird hier ein multidisziplinäres 
und interinstitutionelles Versorgungs-
system mit seiner Geschichte, Entwick-
lung und praktischen Arbeit vorgestellt. 
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In den sechs Jahren des Bestehens konn-
ten die beteiligten Einrichtungen im 
Kanton Aargau, basierend auf einer for-
malisierten und verbindlichen Koopera-
tionsvereinbarung, Strukturen verändern 
und anpassen, welche Menschen mit 
Abhängigkeitserkrankungen und deren 
Angehörigen einen dezentralen, nieder-
schwelligen und unkomplizierten Zugang 
zu suchtmedizinischer und suchtbera-
terischer Unterstützung ermöglichen. 
Abhängigkeitserkrankungen sind ein 
vielschichtiges Geschehen mit Auswir-
kungen auf körperlicher, psychischer 
und sozialer Ebene, d. h., dass Betroffene 
meist gleichzeitig psychiatrisch-psycho-
therapeutische und psychosoziale Hilfe-
bedarfe haben. Somit ist es unabdingbar, 
dass die verschiedenen Unterstützungs-
angebote koordiniert werden. Dies wird 
in der ISBA durch vereinfachte und klar 
festgelegte Zuweisungswege und ein di-
versiûziertes, manchmal gemeinsames 
und immer aufeinander abgestimmtes 
Behandlungsangebot erreicht. Damit 
die ISBA auch weiterhin lebendig bleibt, 
sind ein fortlaufender Austausch auf ver-
schiedenen Ebenen und auf Augenhöhe, 
der regelmässige Abgleich von Positio-
nen und Haltungen und deren Weiter-
gabe an neue Mitarbeitende sowie ein 
guter Wille zur Kooperation entschei-
dend. Damit werden Doppelspurigkeiten, 
aber auch Lücken sichtbar, die gemein-
sam angegangen werden können.
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6 Von der Befragung ausgeschlossen wurden 
Minderjährige, Angehörige, Teilnehmende ei-
nes Grup-penangebots und Klient:innen, die 
sich in einer juristischen Massnahme befun-
den haben.
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